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Anmeldung und Zusage

Sie können sich ab Mittwoch, 12.10.2011 mit bei-

liegender Anmelde  karte, per Fax oder E-Mail an-

melden. Telefonische Anmeldungen können wir lei-

der nicht annehmen.

Bitte senden Sie uns je Teilnehmer(in) und Ver an -

staltungswunsch jeweils eine se pa rate Karte bzw.

Anmeldung. Teams können sich mit einer be -

sonderen An meldekarte im Heft anmelden.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt

die Mitgliedsnummer Ihrer Ein rich tung mit an.

Diese finden Sie auf dem Adresskleber auf der hin-

teren Um schlagseite dieses Magazins.

Ihre Anmeldung senden Sie bitte an den:

Landesverband Kath. Kindertagesstätten

Geschäftsstelle

Landhausstraße170

70188 Stuttgart

Fax: 0711/25251-17

E-Mail: fortbildung@lvkita.de

Die Anmeldungen werden nach Posteingang be-

arbeitet. Sie erhalten von uns eine Zusage in Form

einer Anmeldebestätigung mit Rechnung.

Absage

Eine Anmeldung wird erst nach schriftlicher An -

meldung und schriftlicher Teilnahmebestätigung

durch den Landes verband verbindlich. 

Sollte die gewünschte Veranstaltung ausgebucht

sein, erhalten Sie von uns eine schriftliche Mit -

teilung. Wir nehmen Ihren Anmeldewunsch dann

auf die Warteliste. Wir informieren Sie sofort, soll-

te ein Platz für Sie frei werden.

Telefonische Auskünfte und Angaben auf unse-

rer Homepage über freie Veranstaltungen sind

unverbindlich, d. h. sie haben lediglich informa-

tiven Charakter.

Bezahlung

Bitte bezahlen Sie den Teilnahmebeitrag bis

spätes tens 8 Wochen vor Ver  an  staltungsbeginn auf

un  ser Konto 2733629, BW-Bank, BLZ 600 501 01.

Wenn Sie sich am bargeldlosen Zahlungsweg mit-

tels Einzugsermächtigung be teiligen, dann ziehen

wir den Teilnahmebeitrag sogar erst 4 Wochen vor

Ver an stal tungs termin von Ihrem Konto ein.

Wenn Sie mittels Einzugsermächtigung be zahlen

wollen, dann geben Sie bitte un bedingt den/die

Kontoinhaber(in) mit an. Die Banken bestehen auf

diese An gabe.

Teilnahmebeitrag

Den Teilnahmebeitrag entnehmen Sie bitte der je-

weiligen Ausschreibung.

Eine Tagung beinhaltet keine Unter kunft bzw. Ver -

pfle gung, es sei denn, dies ist in der Aus schrei -

bung anders ausgeschrieben.

Wenn in der Ausschreibung unter Hinweise ange-

geben ist, dass die Möglichkeit besteht, in eigener

Regie eine Übernachtung zu organisieren, können

Sie dazu ein Infoblatt mit möglichen Übernach-

tungsvorschlägen auf unserer Homepage unter

www.lvkita.de/qualifizierung herunterladen

Der Teilnahmebetrag kann nicht reduziert werden,

wenn die angebotene Verpflegung nicht in An -

spruch genommen wird.

Kostenübernahme

Die Kosten einer vom Dienstgeber veranlassten

Quali fizierungsmaßnahme – einschließlich Reise -

kosten – werden grundsätzlich vom Dienstgeber

getragen, soweit sie nicht von Dritten übern -

ommen werden. Ein möglicher Eigenbeitrag wird in

einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. Dabei

sind Dienstgeber und Beschäftigte bzw. Mitar bei -

tervertretungen gehalten, die Grundsätze einer fai-

ren Kostenverteilung unter Berück sich ti gung des

betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln.

Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in Geld

und/oder Zeit erfolgen

Vom Dienstgeber veranlasst sind alle Qualifizie -

rungs maßnahmen, die von ihm genehmigt sind.

Reisekosten umfasst Fahrt-, Unterkunft- und Ver   -

pflegungskosten nach Maßgabe des Landes reise -

kostengesetzes.

Der Grundsatz ist die Kostenübernahme durch

den Dienstgeber, die Kostenbeteiligung des Be -

schäftigten ist die Ausnahme. Bei der Erhal tungs -

qualifizierung kommt in der Regel keine Kos ten -

beteiligung des Beschäftigten in Betracht. 

Einladung

Rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Veran stal -

tung wird Ihnen eine Einladung mit weiteren

Informationen zugesandt.

Teilnahmebestätigung

Sie erhalten nach Abschluss Ihrer Fortbildung eine

Teil nahmebestätigung von der Fachberatungs -

stelle, die die Veranstaltung verantwortet.

Anmeldung bzw. Rücktritt

Eine Abmeldung ist nur direkt bei der Ge schäfts -

stelle Stuttgart möglich.

Durch die Zunahme kurzfristiger Absagen ent -

stehen dem Landesverband und da mit seinen Mit -

glie dern Kosten, die nicht anderweitig gedeckt

werden können, und je nach verbliebener Teil neh -

mer zahl die Durchführung der Fort bil dung gefähr-

den.

Unser Verband ist nach wie vor bestrebt, die Ver -

anstaltungen durchzuführen, auch wenn in jedem

Fall die nötige und kostendeckende Teil neh  mer -

zahl nicht er reicht wird. Dies ist aber nur möglich,

wenn folgende Rücktrittsregelung be achtet wird:

Erfolgt eine Abmeldung innerhalb 8 Wochen vor

der jeweiligen Veranstaltung, berechnen wir für

die Stornierung 50 % des Teilnahmebeitrages,

wenn keine Ersatz person benannt wird.

Bitte geben Sie durch Ihre rechtzeitige Abmeldung

uns eine Chance zur früh zei tigen Weitervermittlung

und damit Ihren Kolleg(inn)en einen Fort bil dungs -

platz.

Der Landesverband kann z.B. bei mangelnder Teil -

nehmerzahl vom Vertrag zurücktreten. In diesem

Falle werden die von Ihnen geleisteten Zahlungen

rück erstattet.

Teilnahmebedingungen Sozialmanagement

Für die Teilnahme an unseren Fortbildungs ange -

boten im Bereich Sozialmanagement gelten be-

sondere Teilnahmebedingungen: 

Die Inhalte dieses Seminars bauen aufeinander

auf. Dadurch kann bei Verhinderung der Teilnahme

an einzelnen Blöcken keine Ersatzperson benannt

werden.

Haftung

Für Unfälle während der Veranstaltung und auf

dem Weg zum oder vom Ver  anstaltungsort sowie

für den Verlust oder die Beschädigung von Ge gen -

stän den aller Art übernimmt der Landesverband

gegenüber den Teil neh mer(in ne)n keine Haf tung.

Der Landesverband haftet nicht für Fremd ver -

schulden. So z. B. erstattet der Landesverband

keine Fahrkosten, die durch kurzfristige Absagen

der Referenten entstehen sollten.

Datenschutz

Die Erhebung und Speicherung personen be zo -

gener Daten erfolgt auf frei williger Basis. Dem Da   -

tenschutz gem. BDSG wird Rechnung getragen.

Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Stuttgart.

Teilnahmebedingungen und organisatorische Hinweise


